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1. EINLEITUNG 

1.1 Ziel und Zweck  
 
Der Datenschutz regelt die Sicherheit von Personendaten. Darunter versteht man alle Angaben (Daten), welche sich auf 
eine bestimmte oder bestimmbare natürliche oder juristische Person beziehen bzw. dieser zugeordnet werden können. 
Typische Beispiele für Personendaten sind etwa Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Bonität und rechtliches Inkasso.  
 
Die a.en betrachtet den gesetzeskonformen und verantwortungsvollen Umgang mit Personendaten ihrer Kunden, 
Vertragspartner und Mitarbeitenden als wichtigen Bestandteil im Rahmen ihrer Tätigkeit. Die a.en schafft mit dieser 
Leitlinie die Basis für den sorgsamen Umgang mit Kunden-, Personal- und administrativen Personendaten. Diese Leitlinie 
definiert insbesondere zehn Grundsätze für die Bearbeitung personenbezogener Daten. Diese Leitlinie verdeutlicht die 
Werthaltung von a.en betreffend Datenschutz und -sicherheit und konkretisiert die Anforderungen an die 
Datenschutzpolitik nach Art. 4 Abs. 2a der VDSZ.  
 
1.2 Geltungsbereich  
 
Diese Leitlinie gilt für die gesamte a.en. Sie bildet die Grundlage für die Umsetzung des Datenschutzes und der 
branchenrechtlichen Anforderungen.  
 
Das Bearbeiten von Personendaten umfasst jeden Umgang mit Personendaten, wie deren Beschaffung, Aufbewahrung, 
Veränderung, Verknüpfung, Bekanntgabe oder Vernichtung. Besonders strengen Vorschriften unterliegt die Bearbeitung 
von besonders schützenswerten Personendaten. Darunter versteht man Angaben, die den persönlichen Geheimbereich, 
insbesondere den seelischen, geistigen oder körperlichen Zustand eines Menschen, betreffen. Auch so genannte 
Persönlichkeitsprofile sind besonders zu schützen. Sie ergeben sich aus einer Vielzahl von personenbezogenen Angaben, 
die sich zu einem Gesamtbild verdichten lassen, welches Rückschlüsse auf wesentliche Aspekte einer Persönlichkeit 
zulässt. Im Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) Art. 3 Begriffe wird diese Art von Daten als Datensammlung 
bezeichnet.  
 
1.3 Zielpublikum  
 
Diese Leitlinie wird allen interessierten internen und externen Ansprechpartnern in der vorliegenden Form zugänglich 
gemacht. Für die externe Kommunikation per Internet werden der Einfachheit halber nur die zehn Grundsätze gemäss 
Kapitel 2 verwendet. 

2. DIE ZEHN DATENSCHUTZGRUNDSÄTZE DER A.EN 

2.1 Achtung der Rechtsansprüche  
 
Die a.en bearbeitet Kunden-, Personal- und administrative Daten. Diese personenbezogenen Datenbearbeitungen werden 
u.a. zum Zweck der Verrechnungsprozesse verwendet. Da Personendaten naturgemäss sensibel sind, stehen sie unter 
besonderem gesetzlichen Schutz. Diesen Schutz gewährleistet die a.en.  
 
2.2 Sicherstellung der Persönlichkeitsrechte  
 
Datenschutz bedeutet die Achtung der Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte aller Personen von denen wir 
personenbezogene Daten erhalten, bearbeiten, weitergeben und aufbewahren. Die vorliegende Leitlinie bildet die Basis für 
alle Massnahmen und Aktivitäten im Bereich des Datenschutzes unter Achtung des Datenschutzgesetzes DSG.  
 



 
2.3 Vertrauen verpflichtet  
 
Kunden, Vertragspartner und Mitarbeitende schenken a.en ihr Vertrauen. Deshalb ist für die a.en Transparenz bei der 
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Die Daten unserer Kunden umfassen administrative Daten zur Erfüllung der Vertragspflicht. Diese Daten werden nur 
soweit und zu dem Zweck bearbeitet, zu welchem der Kunde sein Einverständnis gegeben hat oder das Gesetz dies 
vorschreibt oder erlaubt.  
 
2.4 Datenschutzorganisation  
 
Der Betriebliche Datenschutzverantwortlicher (BDSV) der a.en ist zuständig für den Datenschutz. Er erarbeitet 
Datenschutzvorschriften und kontrolliert deren Einhaltung. Er übt seine Funktion fachlich unabhängig aus, hat Zugang zu 
allen Datensammlungen und Datenbearbeitungen und führt eine Liste der Datensammlungen. Falls der BDSV 
Datenschutzverletzungen feststellt, empfiehlt er Korrekturmassnahmen.  
 
Die a.en ernennt „Daten-Eigner“, welche für einzelne Datensammlungen und deren Sicherheit verantwortlich sind. Unter 
„Datensammlung“ versteht man Bestände von Personendaten über mehr als eine Person, die so aufgebaut sind, dass die 
Daten nach betroffenen (natürlichen und juristischen) Personen erschliessbar sind, z.B. über Namen, Mitarbeiter- oder 
andere Ordnungsnummern. Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet, neue Datensammlungen vor Inbetriebnahme dem BDSV 
zu melden. Sämtliche Datensammlungen werden inventarisiert. Das Inventar dient der Ordnungsmässigkeit und der 
Gewährleistung der Auskunftsbereitschaft.  
 
2.5 Interne Prozesse  
 
Personendaten dürfen nur im Rahmen definierter Zwecke und Prozesse bearbeitet und weitergegeben werden. Zusätzlich 
bestehen Prozesse, die den Datenschutz gewährleisten und fördern. Die von der a.en bearbeiteten Datensammlungen 
werden vom zuständigen Daten-Eigner dem BDSV gemeldet. Dieser prüft die Daten und die zu ihrem Schutz ergriffenen 
Massnahmen, ob sie den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz entsprechen. Die Mitarbeitenden der a.en erhalten 
hinsichtlich ihrer Tätigkeit und der damit verbundenen Verantwortung für den Datenschutz die entsprechende 
Sensibilisierung und Ausbildung.  
 
2.6 Überwachung des Datenschutzes  
 
Die Linienverantwortlichen stellen sicher, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Der BDSV kann interne Prüfungen 
durchführen, welche durch externe Kontrollen ergänzt werden können. Damit wird sichergestellt, dass die Vorschriften 
und Massnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit eingehalten werden.  
 
2.7 Rechte der Kunden  
 
Die Kunden haben ein Recht, dass ihre personenbezogenen Daten korrekt, zweckmässig, verhältnismässig, transparent, 
sicher und auf Basis einer rechtlichen Grundlage bearbeitet werden. Die Kunden haben ein Einsichtsrecht in ihre Daten.  
 
2.8 Verantwortung  
 
Die a.en schützt Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Mitarbeitende der a.en können auf 
diejenigen personenbezogenen Daten zugreifen, welche sie für ihre Arbeit benötigen. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt 
nur an Personen und Stellen, die einen Auftrag zur Bearbeitung dieser Daten zu erfüllen haben. Die Mitarbeitenden sind 
gegenüber jedermann zu grösster Verschwiegenheit über alles verpflichtet, was sie bei ihrer beruflichen Tätigkeit bei Aare 
Energie AG erfahren (Betriebs- und Geschäftsgeheimnis).  
 
2.9 Datensicherheit  
 
Die a.en trifft gemäss den datenschutzrechtlichen Bestimmungen alle Vorkehrungen zum Schutz von Personendaten. Die 
Daten werden während ihres Bearbeitungs- und Aufbewahrungsprozesses durch angemessene technische und 
organisatorische Massnahmen geschützt. Die Datensicherheit gewährleistet die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die 
Integrität der Daten.  
 
2.10 Zertifizierung  
 
Eine Prüfung im Bereich des Datenschutzes durch eine unabhängige Stelle wird angestrebt. Dadurch soll der Datenschutz- 
und -sicherheitsstand der a.en belegt werden. 
 


